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Wasserschutzgebiete und Wasserversorgungskonzept Krefeld - Ihr 
Schreiben vom 09.08.2018 

Sehr geehrte Frau Horster, 

herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 09.08.2018 an Frau Ministerin 
Heinen-Esser. Frau Ministerin Heinen-Esser hat mich gebeten, Ihnen 
auf Ihr Schreiben zu antworten. 

In Ihrem Schreiben weisen Sie darauf hin, dass wesentliche Wasserge-
winnungsgebiete in Krefeld nicht durch ein festgesetztes Wasserschutz-
gebiet geschützt werden. Ferner bitten Sie darum, die Ausweisung von 
Wasserschutzgebieten zu beschleunigen. 
Darüber hinaus bemängeln Sie die Qualität des Wasserversorgungs-
konzeptes der Stadt Krefeld und bitten darum, das Konzept zur Überar-
beitung an die Stadt Krefeld zurückzuweisen. 

Ich stimme Ihnen zu, dass festgesetzte Wasserschutzgebiete ein we- 
sentliches Mittel gegen qualitätsmindernde Einflüsse durch eine Vielzahl 
von konkurrierenden Nutzungen sind. Daher ist es auch in meinem Inte- 
resse, Wassergewinnungen, deren Einzugsgebiete schutzfähig, Schutz- Dienstgebäude Und 

bedürftig und schutzwürdig sind, durch ein festgesetztes Wasserschutz- Lieferanschrtft: 

gebiet vor Verunreinigungen so gut wie möglich zu schützen. 
Schwannstr. 3 
40476 Düsseldorf 

Leider sind Wasserschutzgebietsverfahren oftmals aufwendig und lang- Telefon 0211 4566-0 
 

wierig, so dass neue Festsetzungen von Wasserschutzgebieten teilwei- poststeIlemuInv.nrw.de  

se erst verspätet möglich sind. www.umwelt.nrw.de 
 

Mit dem im Juni 2016 in Kraft getretenen Landeswassergesetz wurden OffentlicheVerkehrsmiftel: 

die bereits festgesetzten Wasserschutzgebietsverordn ungen weitge- 
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hend entfristet. Dadurch konnte die Anzahl notwendiger Neufestsetzun- Seite 2 von 2 

gen reduziert werden. 
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz plant darüber hinaus in dieser Legislaturperiode eine landesweite 
Wasserschutzgebietsverordnung zu erlassen, die den Aufwand für die 
Festsetzung neuer Wasserschutzgebiete deutlich reduzieren wird. 
Daher bin ich zuversichtlich, dass auch die Einzugsgebiete der Krefelder 
Wassergewinnungen zukünftig durch Wasserschutzgebietsverordnun-
gen geschützt werden. Bis dahin bitte ich Sie noch um Geduld. 

Ihre Bitte, das Wasserversorgungskonzept der Stadt Krefeld zur gründli-
chen Überarbeitung zurückzuweisen, gebe ich zuständigkeitshalber an 
die Bezirksregierung Düsseldorf ab. 
Gemäß § 38 Absatz 3 LWG ist das Wasserversorgungskonzept der zu-
ständigen Behörde vorzulegen. Zuständige Behörde für die Stadt Kre-
feld ist die Bezirksregierung Düsseldorf. Diese wird das Konzept nach 
Vorlage prüfen und bei Bedarf beanstanden. 
Mit den Bezirksregierungen werde ich gleichwohl Prüfkriterien abstim-
men, damit ein einheitlicher Vollzug gewährleistet wird. 

Eine Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange ist bei der Erstellung 
oder Fortschreibung eines Wasserversorgungskonzeptes nicht vorgese-
hen. 

Möchten Sie Anregungen und Verbesserungspotenziale für die langfris-
tige Sicherstellung der Wasserversorgung einer Gemeinde einbringen, 
so bitte ich Sie, diese direkt der betreffenden Gemeinde mitzuteilen. 
Herzlichen Dank nochmals für Ihr Interesse an einer sichereren und 
nachhaltigen öffentlichen Wasserversorgung. 

Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Lars Richters 


